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Sachverhalt: 

A.   

A.a Der am (…) 1962 geborene A._______, kosovarischer Staatsangehö-

riger, war von Mai 1989 bis April 1999 (zunächst mit Unterbrüchen) in der 

Schweiz als Bäckereihilfsarbeiter angestellt und entrichtete dabei Beiträge 

an die schweizerische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung 

(IV-act. 3). Nachdem sich A._______ zum IV-Leistungsbezug angemeldet 

hatte (Eingang IV-Stelle am 13. Januar 2000), nahm die IV-Stelle 

B._______ medizinische und erwerbliche Abklärungen vor. Sie holte ins-

besondere das polydisziplinäre MEDAS-Gutachten vom 15. März 2002 (IV-

act. 35) ein. Als Diagnosen mit Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit wur-

den gestellt: 1) Somatoforme Schmerzstörung mit schwerer, chronifizierter 

depressiver Begleitreaktion; 2) Spondylogenes funktionell-mechanisches 

Schmerzsyndrom der Lendenwirbelsäule; 3) Handekzem (anamnestisch 

Mehlsensibilisierung). Es bestehe eine nicht unerhebliche suizidale Ten-

denz. Auf psychisch-geistiger Ebene seien derzeit die Kontaktfähigkeit, das 

Konzentrationsvermögen und der Antrieb deutlich beeinträchtigt. In einer 

leidensangepassten Tätigkeit bestehe eine Arbeitsfähigkeit von 50 % in ei-

nem geschützten Rahmen (zweiter Arbeitsmarkt). Gestützt auf diese Beur-

teilung ermittelte die IV-Stelle B._______ eine Erwerbseinbusse von 

89.75 %. Weiter stellte sie fest, dass der Invaliditätsgrad ab 31. August 

2000 100 %, ab 1. Februar 2001 70 % und ab 1. Januar 2002 90 % betra-

gen habe (IV-act. 38). Am 9. März 2002 kehrte A._______ in seine Heimat 

Kosovo zurück, worauf die AHV-Ausgleichskasse des Kantons B._______ 

das Dossier an die Schweizerische Ausgleichskasse überwies (SAK [vgl. 

IV-act. 40]). Mit Verfügung vom 24. März 2003 sprach die IV-Stelle für Ver-

sicherte im Ausland (IVSTA) A._______ mit Wirkung ab 1. August 2000 

eine ganze Rente sowie akzessorisch je eine Kinderrente für seine vier 

Kinder zu (IV-act. 45). 

A.b Am 13. Oktober 2003 leitete die IVSTA ein Rentenrevisionsverfahren 

ein (vgl. IV-act. 52). Sie liess A._______ erneut durch das C._______ be-

gutachten (vgl. IV-act. 60). Anschliessend holte sie die Stellungnahme ih-

res medizinischen Dienstes ein (vgl. IV-act. 66). Mit Schreiben vom 11. Ja-

nuar 2005 teilte die IVSTA A._______ mit, die Überprüfung habe keine an-

spruchsbeeinflussende Änderung ergeben (IV-act. 67). Nach einer weite-

ren revisionsweisen Überprüfung (vgl. IV-act. 89) stellte die IVSTA mit Mit-
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teilung vom 11. Februar 2010 erneut fest, es bestehe aufgrund unverän-

derter Verhältnisse weiterhin Anspruch auf die bisherigen Leistungen (IV-

act. 99). 

A.c Nach Inkrafttreten der IV-Revision 6a am 1. Januar 2012 (6. IV-Revi-

sion, erstes Massnahmenpaket [AS 2011 5659]; insbes. Schlussbestim-

mungen der Änderung vom 18. März 2011 [nachfolgend: SchlBest. IVG] 

Bst. a [Überprüfung der Renten, die bei pathogenetisch-ätiologisch unkla-

ren syndromalen Beschwerdebildern ohne nachweisbare organische 

Grundlage gesprochen wurden]) ersuchte die Verwaltung ihren medizini-

schen Dienst um eine Bestätigung, dass es sich um einen Fall im Sinne 

von Bst. a SchlBest. IVG handle (IV-act. 103). Die IV-Stellenärztin 

Dr. med. D._______ bestätigte am 1. September 2012, es liege ein patho-

genetisch-ätiologisch unklares syndromales Beschwerdebild (somato-

forme Schmerzstörung) vor, erachtete aber das Kriterium der psychiatri-

schen Komorbidität von erheblicher Schwere als gegeben und verneinte 

die Frage, ob die Überwindung der Schmerzen sowie die Verwertung der 

verbleibenden Arbeitsfähigkeit zumutbar sei. Das Einholen eines Gutach-

tens sei nicht erforderlich (IV-act. 104). Hingegen bestätigte 

Dr. med. E._______ am 15. Oktober 2012, dass die in den Gutachten von 

2002 und 2004 gestellten Diagnosen unter die Bst. a SchlBest. IVG fallen 

und eine rheumatologische und psychiatrische Begutachtung in der 

Schweiz erforderlich sei (IV-act. 107). 

A.d Am 23. April 2013 wurde A._______ durch Dr. med. F._______ rheu-

matologisch und durch Dr. med. G._______ psychiatrisch begutachtet; die 

beiden Gutachten wurden am 13. Mai 2013 erstattet (IV-act. 137). In einer 

leidensangepassten Tätigkeit (leicht- bis mittelgradig körperliche belas-

tende Arbeit, Möglichkeit zwischen stehender, sitzender und gehender Kör-

perhaltung zu wechseln, Arbeit in temperierten Räumen) bestehe keine 

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit. 

A.e Mit Verfügung vom 20. Mai 2014 hob die IVSTA die Rente mit Wirkung 

per 1. Juli 2014 auf und verneinte einen Anspruch auf Wiedereingliede-

rungsmassnahmen, weil die versicherungsmässigen Voraussetzungen für 

Eingliederungsmassnahmen gemäss Art. 9 Abs. 1bis IVG nicht erfüllt seien 

(IV-act. 206). 

A.f Die gegen die Verfügung vom 20. Mai 2014 erhobene Beschwerde 

hiess das Bundesverwaltungsgericht (BVGer) mit Urteil C-3507/2014 vom 
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25. Mai 2016 (IV-act. 233) in dem Sinn gut, dass es die angefochtene Ver-

fügung aufhob und die Sache zu weiteren Abklärungen, insbesondere Ein-

holung eines psychiatrischen Gutachtens, welches eine Beurteilung des 

Leistungsanspruchs des Beschwerdeführers im Licht der geänderten 

Rechtsprechung (BGE 141 V 281) ermöglichen sollte, zurückwies. Im Fall 

einer sich abzeichnenden Rentenherabsetzung oder -aufhebung verpflich-

tete das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz zur Durchführung eines 

persönlichen Gesprächs im Sinn von Rz. 1004.2 des Kreisschreibens über 

die Schlussbestimmungen der Änderung vom 18. März 2011 des IVG 

(KSSB). 

B.   

B.a Die Vorinstanz holte ein psychiatrisch-psychotherapeutisches Gutach-

ten bei Dr. med. G._______, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, 

ein, welches am 12. Juli 2017 (IV-act. 274) erstattet wurde. Die IVSTA er-

liess gestützt darauf den Vorbescheid vom 6. September 2017 (IV-

act. 304) und stellte dem Beschwerdeführer darin die Aufhebung der Rente 

in Aussicht. Der Beschwerdeführer erhob am 26./30. September 2017 Ein-

wand (IV-act. 305 und 309) und reichte weitere ärztliche Unterlagen ein. 

B.b Mit Eingabe vom 17. Oktober 2017 (IV-act. 312) zeigte Rechtsanwalt 

Adrian Fiechter die Übernahme der Vertretung von A._______ an und er-

suchte um Akteneinsicht und Erstreckung der Frist zur Erhebung des Ein-

wands gegen den Vorbescheid. Mit Eingaben vom 30. November 2017 (IV-

act. 323) und vom 14. März 2018 ergänzte A._______ den Einwand, 

reichte weitere medizinische Berichte ein und wies insbesondere darauf 

hin, dass trotz in Aussicht gestellter Rentenaufhebung das gemäss Urteil 

des BVGer erforderliche persönliche Gespräch gemäss Rz. 1004.2 KSSB 

nicht stattgefunden habe. 

B.c Am 19. Oktober 2018 (IV-act. 362) erliess die IVSTA erneut einen Vor-

bescheid und stellte A._______ die Aufhebung der Rente in Aussicht. Da-

gegen erhob dieser mit Eingabe vom 23. November 2018 (IV-act. 368) Ein-

wand und beantragte die Weiterausrichtung der bisherigen ganzen Rente, 

eventualiter das Einholen eines polydisziplinären, inkl. orthopädisch-neu-

rologischen, Zusatzgutachtens des C._______. 

B.d Nach Einholen von weiteren medizinischen Stellungnahmen des me-

dizinischen Dienstes der IVSTA und Prüfung des eingereichten Allergie-

tests vom 19. Februar 2019 (IV-act. 378 f.) teilte die IVSTA A._______ mit 
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Vorbescheid vom 22. März 2019 mit, dass sie an der in Aussicht gestellten 

Aufhebung der Rente festhalte. Dagegen erhob A._______ mit Schreiben 

vom 10. Mai 2019 (IV-act. 390) Einwand. 

B.e Mit Verfügung vom 17. Juni 2019 (IV-act. 393) bestätigte die IVSTA die 

Aufhebung der Rente per 1. Juli 2014. Zur Begründung führte sie aus, die 

Prüfung der Akten habe ergeben, dass der Gesundheitsschaden keine 

Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit im Rechtssinne habe. Was die 

Schmerzstörungen betreffe, lägen keine erheblichen funktionseinschrän-

kenden Auswirkungen des Gesundheitsschadens vor, die eine Schmerz-

überwindbarkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in Frage zu stellen 

vermöchten. Gestützt auf die von A._______ zur Untersuchung mitge-

brachten somatischen Berichte bestünden keine nachgewiesenen somati-

schen Funktionseinschränkungen und aus somatischer Sicht bestehe des-

halb keine Arbeitsunfähigkeit. Ferner hielt die IVSTA fest, A._______ erfülle 

die versicherungsmässigen Voraussetzungen für die Gewährung von Ein-

gliederungsmassnahmen nicht, sodass ihm diese nicht gewährt werden 

könnten. Im Übrigen lasse A._______ offensichtlich auch den subjektiven 

Eingliederungswillen vermissen, weshalb auch aus diesem Grund der An-

spruch auf Eingliederungsmassnahmen verneint werden müsse. 

C.   

C.a Gegen die Verfügung vom 17. Juni 2019 erhob A._______ (nachfol-

gend: Beschwerdeführer), vertreten durch Rechtsanwalt Adrian Fiechter, 

mit Eingabe vom 19. August 2019 (BVGer-act. 1) Beschwerde beim Bun-

desverwaltungsgericht. Er beantragte die Aufhebung der angefochtenen 

Verfügung und die Weiterausrichtung der bisher gewährten Rente, eventu-

aliter das Einholen eines polydisziplinären (inkl. orthopädisch-neurologi-

schen) Zusatzgutachtens. In verfahrensrechtlicher Hinsicht beantragte er 

die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege und -verbeiständung und 

die Übersetzung der Beschwerdebeilage 3 auf Deutsch. Zur Begründung 

führte er im Wesentlichen aus, es sei nicht nachvollziehbar, wie sich sein 

desolater Gesundheitszustand nach einer solch langen Zeit plötzlich ver-

bessert haben soll, dass ihm eine volle Arbeitsfähigkeit attestiert werde. Im 

Übrigen sei nach einer Zeitspanne von über 19 Jahren eine Wiedereinglie-

derung in den Arbeitsmarkt völlig chancenlos, zumal er über keine Ausbil-

dung und äusserst bescheidene Deutschkenntnisse verfüge und sich in ei-

ner sehr schlechten gesundheitlichen Verfassung befinde. In medizinischer 

Hinsicht rügte der Beschwerdeführer, dass er in Bezug auf somatische Be-
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schwerden lediglich vor längerer Zeit von Dr. med. F._______ (vgl. Gutach-

ten vom 13. Mai 2013) abgeklärt wurde, dieses Gutachten aber oberfläch-

lich und mangels Röntgen und MRI unvollständig sei. Ferner machte er 

geltend, dass er im April 2019 einen Schlaganfall erlitten und sich seine 

gesundheitliche Verfassung deshalb noch weiter verschlechtert habe. Die 

unbestrittenermassen bestehende chronische Schmerzstörung mit psychi-

schen und somatischen Faktoren sei ohne ausreichende Begründung, le-

diglich mit Verweis auf eine angeblich leichte Ausprägung, als nicht rele-

vant in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit qualifiziert worden. Rechtspre-

chungsgemäss sei jedoch nicht die Schwere einer Erkrankung, sondern 

deren Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit massgebend. 

C.b Mit Eingabe vom 18. September 2019 (BVGer-act. 5) reichte der Be-

schwerdeführer das ausgefüllte Formular «Gesuch um unentgeltliche 

Rechtspflege» ein und teilte mit, dass er keine Belege einreichen könne.  

C.c Mit Zwischenverfügung vom 25. September 2019 (BVGer-act. 6) wies 

der Instruktionsrichter das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege man-

gels nachgewiesener Bedürftigkeit ab und forderte den Beschwerdeführer 

auf, innert 30 Tagen seit Empfang der Verfügung einen Kostenvorschuss 

in der Höhe von Fr. 800.- zu leisten. 

C.d Mit Eingabe vom 17. Oktober 2019 (BVGer-act. 8) stellte der Be-

schwerdeführer ein Gesuch um Ratenzahlung, welches der Instruktions-

richter mit Verfügung vom 21. Oktober 2019 (BVGer-act. 9) genehmigte. 

C.e Am 24. Oktober 2019 (vgl. BVGer-act. 11) und am 4. November 2019 

(vgl. BVGer-act. 12) sind die beiden Raten des Kostenvorschusses à je 

Fr. 400.- bei der Gerichtskasse eingegangen. 

C.f Mit Vernehmlassung vom 27. November 2019 (BVGer-act. 14) bean-

tragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung ver-

wies sie im Wesentlichen auf die bisherigen Ausführungen im Rahmen des 

Vorbescheidverfahrens. In Bezug auf den beschwerdeweise geltend ge-

machten Schlaganfall führte die Vorinstanz aus, der Beschwerdeführer 

habe keine ärztlichen Berichte eingereicht, die ein solches Geschehen be-

legten. Ausserdem sei nicht nachvollziehbar, weshalb der Beschwerdefüh-

rer immer noch behaupte, er leide an einer Allergie und könne deshalb 

seine bisherige Tätigkeit als Hilfsbäcker nicht mehr ausüben, da das Vor-

liegen einer solchen Allergie durch den Test vom 19. Februar 2019 wider-
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legt worden sei. Mangels relevanter funktioneller Einschränkungen in so-

matischer und psychischer Hinsicht sei auch in der früheren Tätigkeit als 

Hilfsbäcker von einer vollen Arbeitsfähigkeit auszugehen. 

C.g Mit Replik vom 24. Januar 2020 (BVGer-act. 16) hielt der Beschwer-

deführer an seinen Rechtsbegehren fest. 

C.h Mit Duplik vom 6. Februar 2020 (BVGer-act. 18) hielt die Vorinstanz an 

ihrem Antrag auf Abweisung der Beschwerde fest. 

C.i Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten 

ist – soweit für die Entscheidfindung erforderlich – in den nachfolgenden 

Erwägungen einzugehen. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 

1.   

1.1 Gemäss Art. 31 VGG in Verbindung mit Art. 33 Bst. d VGG und Art. 69 

Abs. 1 Bst. b des IVG (SR 831.20) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht 

Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der IV-Stelle 

für Versicherte im Ausland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt 

nicht vor. 

1.2 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach 

dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37 VGG). Ge-

mäss Art. 3 Bst. dbis VwVG bleiben in sozialversicherungsrechtlichen Ver-

fahren die besonderen Bestimmungen des ATSG (SR 830.1) vorbehalten. 

Gemäss Art. 2 ATSG sind die Bestimmungen dieses Gesetzes auf die bun-

desgesetzlich geregelten Sozialversicherungen anwendbar, wenn und so-

weit die einzelnen Sozialversicherungsgesetze es vorsehen. Nach Art. 1 

IVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die Invalidenversicherung an-

wendbar (Art. 1a bis 26bis und Art. 28 bis 70), soweit das IVG nicht aus-

drücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht. Dabei finden nach den all-

gemeinen intertemporalrechtlichen Regeln in formellrechtlicher Hinsicht 

mangels anderslautender Übergangsbestimmungen grundsätzlich diejeni-

gen Rechtssätze Anwendung, welche im Zeitpunkt der Beschwerdebeur-

teilung Geltung haben (BGE 130 V 1 E. 3.2). 
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1.3 Als direkter Adressat ist der Beschwerdeführer von der angefochtenen 

Verfügung berührt und er kann sich auf ein schutzwürdiges Interesse an 

deren Aufhebung oder Änderung berufen (Art. 59 ATSG; Art. 48 Abs. 1 

VwVG). 

1.4 Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art 60 Abs. 1 

ATSG und Art. 52 Abs. 1 VwVG) eingereicht und der einverlangte Kosten-

vorschuss fristgerecht geleistet wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten. 

2.  

Streitig ist die Rentenaufhebung gestützt auf Bst. a SchlBest. IVG. Nach-

folgend werden zunächst die für die Beurteilung massgebenden gesetzli-

chen Bestimmungen und die von der Rechtsprechung entwickelten 

Grundsätze dargelegt. 

2.1 Das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

und der (ehemaligen) Föderativen Volksrepublik Jugoslawien über Sozial-

versicherung vom 8. Juni 1962 (SR 0.831.109.818.1; nachfolgend: Sozial-

versicherungsabkommen) ist ab dem 1. April 2010 nicht weiter auf kosova-

rische Staatsangehörige anwendbar (BGE 139 V 263). Dies hat namentlich 

zur Folge, dass IV-Renten von Staatsangehörigen des Kosovos, die für den 

Zeitraum nach dem 31. März 2010 zugesprochen werden, gemäss Art. 6 

Abs. 2 Satz 2 IVG nicht mehr ins Ausland exportierbar sind. Sie werden 

nurmehr innerhalb der Schweiz gewährt. Die laufenden Renten geniessen 

demgegenüber gemäss Art. 25 des Sozialversicherungsabkommens den 

Besitzstand (BGE 139 V 335 E. 6.1). Diese Regelung ist auch für das vor-

liegende Beschwerdeverfahren, in welchem insbesondere die Weiteraus-

richtung einer bereits bestehenden Rente ab dem 1. Juli 2014 strittig ist, 

die Besitzstand geniesst, anwendbar. Das neue, am 8. Juni 2018 abge-

schlossene und am 1. September 2019 in Kraft getretene Abkommen zwi-

schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo 

über soziale Sicherheit (SR 0.831.109.475.1), gemäss welchem versicher-

ten Personen frühestens ab dem 1. September 2019 (Inkrafttreten des Ab-

kommens) Leistungen ausgerichtet werden, findet hingegen keine Anwen-

dung, da es erst nach Verfügungserlass in Kraft getreten ist. 

2.2 In zeitlicher Hinsicht sind – vorbehältlich besonderer übergangsrechtli-

cher Regelungen – grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze 

massgebend, die bei der Erfüllung des rechtlich zu ordnenden oder zu 

Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (Urteil des Bundes-

gerichts [BGer] 8C_419/ 2009 vom 3. November 2009 E. 3.1, BGE 132 V 
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215 E. 3.1.1). Der Leistungsanspruch ist für die Zeit vor einem Rechts-

wechsel aufgrund der bisherigen und ab diesem Zeitpunkt nach den neuen 

Normen zu beurteilen (vgl. BGE 130 V 445). Vorliegend sind insbesondere 

auch die am 1. Januar 2012 in Kraft getretenen Vorschriften gemäss IV-

Revision 6a zu beachten. 

3.   

3.1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde 

ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit (Art. 8 Abs. 1 ATSG). Die Invalidi-

tät kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 

Abs. 1 IVG). Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körper-

lichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zu-

mutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teil-

weise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden 

ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). Für die Beurteilung des 

Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der 

gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfä-

higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar 

ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG; der am 1. Januar 2008 in Kraft getretene Abs. 2 hat 

den Begriff der Erwerbsunfähigkeit nicht modifiziert, BGE 135 V 215 

E. 7.3). 

Arbeitsunfähigkeit ist die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, 

geistigen oder psychischen Gesundheit bedingte, volle oder teilweise Un-

fähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare Arbeit zu 

leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem ande-

ren Beruf oder Aufgabenbereich berücksichtigt (Art. 6 ATSG). 

3.2 Um den Invaliditätsgrad bemessen zu können, ist die Verwaltung (und 

im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die ärztliche 

und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur Verfügung zu stellen ha-

ben. Aufgabe des Arztes oder der Ärztin ist es, den Gesundheitszustand 

zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und be-

züglich welcher Tätigkeiten die versicherte Person arbeitsunfähig ist. Im 

Weiteren sind die ärztlichen Auskünfte eine wichtige Grundlage für die Be-

urteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten Person 

noch zugemutet werden können (BGE 132 V 93 E. 4, BGE 125 V 256 E. 4). 

3.3 Das Bundesrecht schreibt nicht vor, wie die einzelnen Beweismittel zu 

würdigen sind. Für das gesamte Verwaltungs- und Beschwerdeverfahren 
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gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung. Danach haben Versiche-

rungsträger und Sozialversicherungsgerichte die Beweise frei, das heisst 

ohne förmliche Beweisregeln, sowie umfassend und pflichtgemäss zu wür-

digen. 

Hinsichtlich des Beweiswertes eines Arztberichtes ist entscheidend, ob der 

Bericht für die streitigen Belange umfassend ist, auf allseitigen Untersu-

chungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berücksichtigt, in Kennt-

nis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der 

medizinischen Zusammenhänge und in der Beurteilung der medizinischen 

Situation einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen der Expertin oder des 

Experten begründet sind (BGE 134 V 231 E. 5.1, BGE 125 V 351 E. 3a). 

Gleichwohl erachtet es die Rechtsprechung mit dem Grundsatz der freien 

Beweiswürdigung als vereinbar, Richtlinien für die Beweiswürdigung in Be-

zug auf bestimmte Formen medizinischer Berichte und Gutachten aufzu-

stellen (vgl. hierzu BGE 125 V 351 E. 3b; AHI 2001 S. 114 E. 3b; Urteil des 

BGer I 128/98 vom 24. Januar 2000 E. 3b). So ist den im Rahmen des Ver-

waltungsverfahrens eingeholten Gutachten externer Spezialärzte, welche 

aufgrund eingehender Beobachtungen und Untersuchungen sowie nach 

Einsicht in die Akten Bericht erstatten und bei der Erörterung der Befunde 

zu schlüssigen Ergebnissen gelangen, bei der Beweiswürdigung volle Be-

weiskraft zuzuerkennen, solange nicht konkrete Indizien gegen die Zuver-

lässigkeit der Expertise sprechen (BGE 125 V 351 E. 3b/bb, mit weiteren 

Hinweisen). Berichte der behandelnden Ärzte schliesslich sind aufgrund 

deren auftragsrechtlicher Vertrauensstellung zum Patienten mit Vorbehalt 

zu würdigen (BGE 125 V 351 E. 3b/cc). Dies gilt für den allgemein prakti-

zierenden Hausarzt wie auch für den behandelnden Spezialarzt (Urteil des 

BGer I 655/05 vom 20. März 2006 E. 5.4 mit Hinweisen; vgl. aber Urteil des 

BGer 9C_24/2008 vom 27. Mai 2008 E. 2.3.2). In diesem Zusammenhang 

gilt es allerdings zu beachten, dass auch die Einschätzungen von behan-

delnden Hausärzten und Spezialisten nicht von vornherein unbeachtlich 

sind; vielmehr sind diese im Rahmen der freien Beweiswürdigung zu be-

rücksichtigen, zumal die Behörde und das Gericht auch auf die speziellen, 

etwa dank der langjährigen medizinischen Betreuung nur einem Hausarzt 

zugänglichen Erkenntnisse des Gesundheitszustandes eines Versicherten 

abstellen können (vgl. dazu die Urteile des BGer 4A_526/2014 vom 17. De-

zember 2014 E. 2.4 und 9C_468/2009 vom 9. September 2009 E. 3.3). 
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Die Stellungnahmen des RAD oder des medizinischen Dienstes der IVSTA, 

welche nicht auf eigenen Untersuchungen beruhen, können wie Aktengut-

achten beweiskräftig sein, sofern ein lückenloser Befund vorliegt und es im 

Wesentlichen nur um die fachärztliche Beurteilung eines an sich festste-

henden medizinischen Sachverhalts geht, mithin die direkte ärztliche Be-

fassung mit der versicherten Person in den Hintergrund rückt (vgl. Urteile 

des BGer 9C_524/2017 vom 21. März 2018 E. 5.1; 9C_28/2015 vom 

8. Juni 2015 E. 3.2; 9C_196/2014 vom 18. Juni 2014 E. 5.1.1, je mit Hin-

weisen). Die Aufgabe der versicherungsinternen Fachpersonen besteht 

insbesondere darin, aus medizinischer Sicht – gewissermassen als Hilfe-

stellung für die medizinischen Laien in Verwaltung und Gerichten, welche 

in der Folge über den Leistungsanspruch zu entscheiden haben – den me-

dizinischen Sachverhalt zusammenzufassen und versicherungsmedizi-

nisch zu würdigen (vgl. SVR 2009 IV Nr. 50 [Urteil 8C_756/2008] E. 4.4 mit 

Hinweis; Urteil des BGer 9C_692/2014 vom 22. Januar 2015 E. 3.3). Sie 

haben die vorhandenen Befunde aus medizinischer Sicht zu würdigen, 

wozu namentlich auch gehört, bei widersprüchlichen medizinischen Akten 

eine Wertung vorzunehmen und zu beurteilen, ob auf die eine oder die an-

dere Ansicht abzustellen oder aber eine zusätzliche Untersuchung vorzu-

nehmen ist (BGE 142 V 58 E. 5.1). Enthalten die Akten für die streitigen 

Belange keine beweistauglichen Unterlagen, kann die Stellungnahme ei-

ner versicherungsinternen Fachperson in der Regel keine abschliessende 

Beurteilungsgrundlage bilden, sondern nur zu weitergehenden Abklärun-

gen Anlass geben (vgl. Urteil des BGer 9C_58/2011 vom 25. März 2011 

E. 3.3). Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und 

Schlüssigkeit der RAD-Berichte, kann darauf nicht abgestellt werden (vgl. 

Urteil des BGer 9C_743/2015 vom 19. September 2016 E. 4.1 in fine). 

3.4   

3.4.1 Die Prüfung, ob eine psychische Erkrankung eine rentenbegrün-

dende Invalidität zu begründen vermag, hat grundsätzlich anhand eines 

strukturierten Beweisverfahrens nach BGE 141 V 281 zu erfolgen (BGE 

143 V 409 E. 4.5; 143 V 418 E. 6 ff.). 

Die ärztliche Beurteilung bildet eine wichtige Grundlage für die anschlies-

sende juristische Beurteilung. Hinsichtlich der Beurteilung der Arbeitsfähig-

keit haben sich sowohl die medizinischen Sachverständigen als auch die 

Organe der Rechtsanwendung bei ihrer Einschätzung des Leistungsver-

mögens an den normativen Vorgaben zu orientieren; die Gutachter im Ide-
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alfall gemäss der entsprechend formulierten Fragestellung. Die Rechtsan-

wender prüfen die medizinischen Angaben frei insbesondere daraufhin, ob 

die Ärzte sich an die massgebenden normativen Rahmenbedingungen ge-

halten haben und ob und in welchem Umfang die ärztlichen Feststellungen 

anhand der rechtserheblichen Indikatoren auf Arbeitsunfähigkeit schlies-

sen lassen. Im Rahmen der Beweiswürdigung obliegt es den Rechtsan-

wendern zu überprüfen, ob in concreto ausschliesslich funktionelle Ausfälle 

bei der medizinischen Einschätzung berücksichtigt wurden und ob die Zu-

mutbarkeitsbeurteilung auf einer objektivierten Grundlage erfolgte. Es soll 

keine losgelöste juristische Parallelüberprüfung nach Massgabe des struk-

turierten Beweisverfahrens stattfinden, sondern im Rahmen der Beweis-

würdigung überprüft werden, ob die funktionellen Auswirkungen medizi-

nisch anhand der Indikatoren schlüssig und widerspruchsfrei festgestellt 

wurden und somit den normativen Vorgaben Rechnung tragen (vgl. 

BGE 144 V 50 E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). 

3.4.2 Ausgangspunkt der Prüfung und damit erste Voraussetzung für eine 

Anspruchsberechtigung bildet eine psychiatrische, lege artis gestellte Di-

agnose mit Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit (vgl. BGE 141 V 281 E. 2.1; 

143 V 418 E. 6 und E. 8.1). Eine invalidenversicherungsrechtlich erhebli-

che Gesundheitsbeeinträchtigung liegt nur vor, wenn die Diagnose im Rah-

men einer Prüfung auf der ersten Ebene auch unter dem Gesichtspunkt 

der Ausschlussgründe nach BGE 131 V 49 standhält. Danach liegt regel-

mässig keine versicherte Gesundheitsschädigung vor, soweit die Leis-

tungseinschränkung auf Aggravation oder einer ähnlichen Erscheinung be-

ruht (BGE 141 V 281 E. 2.2 und E. 2.2.1). 

3.4.3 Liegt auch unter dem Gesichtspunkt der Ausschlussgründe eine ver-

sicherte Gesundheitsschädigung vor, erfolgt auf der zweiten Ebene an-

hand eines normativen Prüfungsrasters mit einem Katalog von Indikatoren 

eine ergebnisoffene symmetrische Beurteilung des – unter Berücksichti-

gung leistungshindernder äusserer Belastungsfaktoren einerseits und 

Kompensationspotentialen (Ressourcen) anderseits – tatsächlich erreich-

baren Leistungsvermögens (BGE 141 V 281 E. 3.6). Die für die Beurteilung 

der Arbeitsfähigkeit erwähnten Indikatoren hat das Bundesgericht wie folgt 

systematisiert (BGE 141 V 281 E. 4.1.3): Kategorie «funktioneller Schwe-

regrad» (E. 4.3) mit den Komplexen «Gesundheitsschädigung» (Ausprä-

gung der diagnoserelevanten Befunde und Symptome; Behandlungs- und 

Eingliederungserfolg oder -resistenz; Komorbiditäten [E. 4.3.1]), «Persön-

lichkeit» (Persönlichkeitsentwicklung und -struktur, grundlegende psychi-
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sche Funktionen [E. 4.3.2]) und «sozialer Kontext» (E. 4.3.3) sowie Kate-

gorie «Konsistenz» (Gesichtspunkte des Verhaltens [E. 4.4]) mit den Fak-

toren gleichmässige Einschränkung des Aktivitätenniveaus in allen ver-

gleichbaren Lebensbereichen (E. 4.4.1) und behandlungs- und eingliede-

rungsanamnestisch ausgewiesener Leidensdruck (E. 4.4.2). 

3.4.4 Aus Gründen der Verhältnismässigkeit kann dort von einem struktu-

rierten Beweisverfahren abgesehen werden, wo es nicht nötig oder auch 

gar nicht geeignet ist. Daher bleibt es entbehrlich, wenn im Rahmen be-

weiswertiger fachärztlicher Berichte (vgl. BGE 125 V 351) eine Arbeitsun-

fähigkeit in nachvollziehbar begründeter Weise verneint wird und allfälligen 

gegenteiligen Einschätzungen mangels fachärztlicher Qualifikation oder 

aus anderen Gründen kein Beweiswert beigemessen werden kann (vgl. 

BGE 143 V 418 E. 7.1). Namentlich in Fällen, bei denen nach bestehender 

Aktenlage überwiegend wahrscheinlich von einer bloss leichtgradigen de-

pressiven Störung auszugehen ist, die ihrerseits nicht schon als chronifi-

ziert gelten kann und auch nicht mit Komorbiditäten einhergeht, bedarf es 

daher in aller Regel keiner Weiterungen in Form eines strukturierten Be-

weisverfahrens (BGE 143 V 409 E. 4.5.3 mit Hinweisen). 

3.5 Vor der Berechnung des Invaliditätsgrades muss jeweils beurteilt wer-

den, ob die versicherte Person als (teil-)erwerbstätig oder nichterwerbstätig 

einzustufen ist, was entsprechenden Einfluss auf die anzuwendende Me-

thode der Invaliditätsgradbemessung hat (allgemeine Methode des Ein-

kommensvergleichs, gemischte Methode, spezifische Methode des Betäti-

gungsvergleichs, vgl. Art. 16 ATSG in Verbindung mit Art. 28a IVG). 

Zu prüfen ist, was die versicherte Person bei im Übrigen unveränderten 

Umständen täte, wenn keine gesundheitliche Beeinträchtigung bestünde. 

Die Statusfrage beurteilt sich praxisgemäss nach den Verhältnissen, wie 

sie sich bis zum Erlass der angefochtenen Verfügung entwickelt haben, 

wobei für die hypothetische Annahme einer im Gesundheitsfall ausgeübten 

(Teil-)Erwerbstätigkeit der im Sozialversicherungsrecht übliche Beweisgrad 

der überwiegenden Wahrscheinlichkeit ausreicht (vgl. BGE 133 V 504 

E. 3.3, 133 V 477 E. 6.3, 125 V 146 E. 2c, je mit Hinweisen). 

3.6 Anspruch auf eine Invalidenrente haben gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG (in 

der seit 1. Januar 2008 gültigen Fassung) Versicherte, die ihre Erwerbsfä-

higkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht 

durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten 

oder verbessern können (Bst. a), während eines Jahres ohne wesentlichen 
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Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) 

gewesen sind (Bst. b) und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % 

invalid (Art. 8 ATSG) sind (Bst. c). 

3.7 Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Ren-

tenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Ge-

such hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgeho-

ben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). 

3.8 Nach Bst. a Abs. 1 SchlBest. IVG werden Renten, die bei pathogene-

tisch-ätiologisch unklaren syndromalen Beschwerdebildern ohne nach-

weisbare organische Grundlage gesprochen wurden, innerhalb von drei 

Jahren nach Inkrafttreten dieser Änderung überprüft. Sind die Vorausset-

zungen nach Art. 7 ATSG nicht erfüllt, so wird die Rente herabgesetzt  

oder aufgehoben, auch wenn die Voraussetzungen von Art. 17 Abs. 1 

ATSG nicht erfüllt sind. Diese Bestimmung wurde höchstrichterlich als ver-

fassungs- und EMRK-konform beurteilt (BGE 139 V 547). Sie findet laut 

Bst. a Abs. 4 SchlBest. IVG keine Anwendung auf Personen, die im Zeit-

punkt des Inkrafttretens der Änderung das 55. Altersjahr zurückgelegt ha-

ben oder im Zeitpunkt, in dem die Überprüfung eingeleitet wird, seit mehr 

als 15 Jahren eine Rente der Invalidenversicherung beziehen. 

4.   

4.1 Mit Urteil C-3507/2014 vom 25. Mai 2016 (vgl. E. 3.2 ff.) stellte das 

Bundesverwaltungsgericht fest, dass der vorliegende Sachverhalt unter die 

Schlussbestimmung fällt und kein Ausnahmefall vorliegt, sodass eine 

Überprüfung der Rente gestützt auf die Schlussbestimmung möglich ist. 

Auf diese Ausführungen kann verwiesen werden. 

4.2 Weiter stellte das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil C-3507/2014 

fest, dass sich das tatsächlich erreichbare Leistungsvermögen des Be-

schwerdeführers gestützt auf die Gutachten von Dr. med. F._______ und 

Dr. med. G._______ nicht beurteilen lasse. Das Bundesverwaltungsgericht 

führte zur Begründung im Wesentlichen aus, der psychiatrische Gutachter 

habe seine Beurteilung in Kenntnis und mit Blick auf die nicht mehr an-

wendbare Rechtsprechung der Überwindbarkeitsvermutung und der Prü-

fung der sogenannten «Förster-Kriterien» vorgenommen und dabei den 

beiden Kriterien psychiatrische Komorbidität und primärer Krankheitsge-

winn vorrangige Bedeutung zugemessen. Unbeachtet seien hingegen all-

fällige Ressourcen geblieben, welche die schmerzbedingte Belastung des 
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Beschwerdeführers kompensieren könnten. Ausserdem – so das Bundes-

verwaltungsgericht – habe der Gutachter keinen detaillierten Tagesablauf 

des Beschwerdeführers erhoben, und aufgrund der verfügbaren Angaben 

könne nicht nachvollzogen werden, ob der Beschwerdeführer tatsächlich 

angemessen am sozialen Leben teilnehme (E. 4.5). 

4.3 Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Bundesverwaltungsge-

richt mit Urteil C-3507/2014 festgestellt hat, dass die Vorinstanz verpflichtet 

ist, im Falle einer Rentenaufhebung oder -herabsetzung mit dem Versicher-

ten ein persönliches Gespräch im Sinn von Rz. 1004.2 KSSB zu führen, 

auch wenn der Versicherte im Ausland Wohnsitz hat. 

4.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Bundesverwaltungsge-

richt mit Urteil C-3507/2014 vom 25. Mai 2016 die angefochtene Verfügung 

aus vorgenannten Gründen aufhob und die Sache zur Neubeurteilung an 

die Vorinstanz zurückwies. Es wies die Vorinstanz insbesondere an, ein 

psychiatrisches Gutachten einzuholen, welches eine Beurteilung des Leis-

tungsanspruchs des Beschwerdeführers im Lichte der geänderten Recht-

sprechung (BGE 141 V 281) ermöglicht. Für den Fall einer sich abzeich-

nenden Rentenaufhebung oder -herabsetzung wies es die Vorinstanz an, 

mit dem Versicherten ein persönliches Gespräch im Sinne von Rz. 1004.2 

KSSB zu führen. 

5.   

Zu prüfen bleibt, ob die Vorinstanz die Rente des Beschwerdeführers ge-

stützt auf die ergänzten Unterlagen zu Recht aufgehoben hat. Der IVSTA 

standen zur Beurteilung im Wesentlichen folgende Unterlagen zur Verfü-

gung: 

5.1 Dem interdisziplinären Gutachten von Dr. med. F._______, Facharzt 

für Innere Medizin und Rheumaerkrankungen, und Dr. med. G._______, 

Facharzt für Psychiatrie, vom 13. Mai 2013 (vgl. IV-act. 137 und 139) sind 

folgende Diagnosen zu entnehmen: 1) Kontaktallergie auf Mehl und Hefe, 

2) chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren 

und Dysthymia bei depressiver Störung, gegenwärtig remittiert, 3) chroni-

sches, generalisiertes Schmerzsyndrom, 4) Panvertebralsyndrom mit 

spondylogener Ausstrahlung in den Kopf und in alle Extremitäten, 5) diffuse 

idiopathische Hyperostose, 6) Übergewicht mit Body Mass Index von 

26,2 kg/m2, 7) gestörte Gluconeogenese, 8) familiäre Lipomatose, 9) Arte-

rielle Hypertonie, bekannt seit 1993, 10) chronisch venöse Insuffizienz der 

Beine und 11) anamnestisch Reizmagen-Syndrom. Die Gutachter wiesen 
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in Bezug auf die geltend gemachte Kontaktallergie auf Mehl und Hefe da-

rauf hin, dass jene noch nicht allergologisch abgeklärt worden sei und der 

Beschwerdeführer bisher immerhin trotz Allergie in seinem Beruf als Bä-

cker gearbeitet habe. Eine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit aufgrund 

dieser Allergie sei daher fraglich. Bisher sei eine Einschränkung der Ar-

beitsfähigkeit in der Tätigkeit als Bäcker aufgrund der Schmerzen und Sen-

sibilitätsstörungen im Bereich des linken Beines angenommen worden, 

was als grosszügig einzustufen sei. Für eine angepasste Verweistätigkeit 

(temperierter Raum, leicht- bis mittelgradig körperlich belastende Arbeiten, 

Möglichkeit zwischen sitzender, stehender und gehender Körperhaltung zu 

wechseln und Einhalten der Rückenergonomie) könne aus somatisch-

rheumatologischer Sicht keine Einschränkung der Arbeitsfähigkeit attes-

tiert werden. Aus psychiatrischer Sicht attestierte Dr. med. G._______ le-

diglich gering ausgeprägte Beeinträchtigungen, die vor allem im Subjekti-

ven verblieben. Eine Willensanstrengung zur Überwindung der Defizite sei 

zumutbar. 

5.2 Nachdem das Bundesverwaltungsgericht die Vorinstanz angewiesen 

hatte, die Gesundheitsbeeinträchtigungen des Beschwerdeführers unter 

Berücksichtigung der Standardindikatoren abzuklären und insbesondere 

ein psychiatrisches Gutachten einzuholen, holte sie bei 

Dr. med. G._______, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, ein wei-

teres Gutachten ein, das dieser am 12. Juli 2017 erstattete (IV-act. 274). 

Als Diagnosen nannte er eine chronische Schmerzstörung mit somati-

schen und psychischen Faktoren sowie Dysthymia bei depressiver Stö-

rung, gegenwärtig remittiert. Der Gutachter erachtete den Beschwerdefüh-

rer aufgrund der festgestellten gesundheitlichen Beeinträchtigung sowohl 

in der bisherigen Tätigkeit als auch für Haushaltsarbeiten als zu 100 % ar-

beitsfähig. Zur Begründung führte er aus, die mit den gestellten Diagnosen 

verbundenen psychopathologischen Befunde seien aus psychiatrisch-psy-

chotherapeutischer Sicht gering ausgeprägt. Eine Willensanstrengung zur 

Bewältigung dieser rein subjektiven Defizite sei aus psychiatrisch-psycho-

therapeutischer Sicht medizinisch zumutbar und tatsächlich möglich. Beim 

Verlauf der Störung seien nicht krankheitsbedingte (soziale) Faktoren zu 

nennen (z.B. Lebensalter, einfache Schul- und Berufsbildung, langjähriger 

Rentenbezug, Abstinenz vom Arbeitsmarkt, finanzielle Sorgen, sozioöko-

nomische Lebensumstände, Krankheit der Tochter, belastende Situation 

durch ausserehelichen Sohn). Diese Gesichtspunkte seien bei einer medi-

zinisch-theoretischen Zumutbarkeit einer allfälligen Tätigkeit aus versiche-

rungspsychiatrischer Sicht nicht zu berücksichtigen. Ferner hielt der Gut-
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achter fest, es lägen Aggravation (Verdeutlichungstendenz inkl. Inkonsis-

tenzen in der Präsentation vor allem der körperlichen Beschwerden sowie 

unwilliges und ausweichendes Antwortverhalten) und ein Rentenbegehren 

vor. Weiter läge nebst der chronischen Schmerzstörung und der sie beglei-

tenden Dysthymia im Fall des Beschwerdeführers keine psychisch ausge-

wiesene erheblich schwere, ausgeprägte, dauerhafte und intensive Komor-

bidität aus rein psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht vor, die schwere 

Defizite aufgrund eines Gesundheitsschadens und/oder eine Unzumutbar-

keit zu deren Überwindung begründen könnten. Beim Verlauf der Störung 

seien nicht krankheitsbedingte (soziale) Faktoren (z.B. Lebensalter, einfa-

che Schul- und Berufsbildung, langjähriger Rentenbezug, Abstinenz vom 

und Lage am Arbeitsmarkt, finanzielle Sorgen, sozioökonomische Lebens-

umstände, Krankheit der Tochter, Ansprüche des ausserehelichen Sohns, 

Konflikt mit der IV) zu nennen, die nicht in die Beurteilung einer medizi-

nisch-theoretischen Zumutbarkeit einer allfälligen Tätigkeit aus versiche-

rungspsychiatrischer Sicht einfliessen würden, die Motivation und die Mög-

lichkeiten zur Leistungssteigerung des Beschwerdeführers jedoch wesent-

lich zu erklären vermöchten. Dies erkläre auch weit überwiegend, die an-

lässlich der Untersuchungen am 23. April 2013 und 11. Mai 2017 jeweils 

erkennbare aussergewöhnliche Diskrepanz zwischen der subjektiv wahr-

genommenen und der objektivierbaren Arbeitsunfähigkeit des Beschwer-

deführers. 

5.3 Grundsätzlich fällt auf und wird vom Beschwerdeführer im Rahmen der 

Beschwerde (vgl. BVGer-act. 1) auch beanstandet, dass im Gutachten von 

Dr. med. G._______ die Diagnose der chronischen Schmerzstörung sowie 

die Beurteilung von deren Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit ohne Vor-

liegen einer zeitnahen, umfassenden somatischen Abklärung des Be-

schwerdeführers erfolgte.  

5.3.1 Fehlt es wie vorliegend an ausreichenden somatischen Abklärungen, 

erscheint dies insofern problematisch, als es vor Stellung einer Diagnose 

aus dem Formenkreis der somatoformen Störungen (ICD-10 F45) sachlo-

gisch notwendig erscheint, hinreichende organmedizinische Ursachen für 

die geklagten Beschwerden auszuschliessen, was auch der Praxis ent-

spricht. HENNINGSEN etwa postuliert diesbezüglich ein “Zwei-Stufen-Mo-

dell“ der psychosomatischen Begutachtung, wobei es auf der ersten Stufe 

immer um die Prüfung einer möglichen organischen Erklärbarkeit der Be-

schwerden gehe. Diese Aufgabe übernehme der somatische Fachgutach-

ter oder Vorbehandler. Stellten sich organmedizinisch nicht erklärbare In-
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konsistenzen von subjektiv erlebten Beschwerden und somatischen Befun-

den ein und/oder ergäben sich positive Hinweise auf ein psychisches/psy-

chosomatisches Geschehen, müssten diese Inkonsistenzen im weiteren 

Verlauf diagnostisch durch den psychosomatischen Facharzt abgeklärt 

werden. Dieser müsse zunächst einen Überblick über die bereits gelaufene 

somatische Diagnostik gewinnen. Sei hier kompetent geklärt worden, dass 

die Beschwerden nicht ausreichend organisch erklärbar seien, werde diese 

Feststellung für das psychosomatische Gutachten übernommen (HEN-

NINGSEN/SCHICKEL, in: Begutachtung bei psychischen und psychosomati-

schen Erkrankungen, Schneider et al [Hrsg.], 2. Aufl. 2016, S. 310 Rz. 15.1; 

vgl. auch die Qualitätsleitlinien für psychiatrische Gutachten in der Eidge-

nössischen Invalidenversicherung der Schweizerischen Gesellschaft für 

Psychiatrie und Psychotherapie [SGPP] vom 16. Juni 2016 S. 14). 

5.3.2 Den bis zur Begutachtung durch Dr. med. G._______ im Mai 2017 

(vgl. Gutachten vom 12. Juli 2017, IV-act. 274) vorliegenden Akten lässt 

sich in somatischer Hinsicht zumindest entnehmen, dass beim Beschwer-

deführer seit einem Varizenstripping im November 1996 der Verdacht auf 

eine Läsion des Nervus saphenus besteht und er ein lumbospondyloge-

nes, thorakovertebrales und cervikocephales Syndrom mit Spondylolyse 

LWK4/5 beidseits ohne aktuellen Hinweis auf eine radikuläre Reiz- und 

Ausfallsymptomatik hat. Nicht zuletzt aufgrund dieser Beschwerden erach-

teten die behandelnden und begutachtenden Ärzte den Beschwerdeführer 

als nicht mehr arbeitsfähig in seiner bisherigen, körperlich fordernden Ar-

beit als Bäckergehilfe. Eine Arbeitsfähigkeit für leichte bis mittelgradige Ar-

beiten unter Einhaltung der Rückenergonomie erachteten sie jedoch für 

zumutbar (vgl. die Zusammenfassung der Berichte im Gutachten vom 

13. Mai 2013, IV-act. 137 S. 6 ff.). 

Anhand der Akten zeigt sich, dass der Beschwerdeführer nicht zeitnah um-

fassend somatisch untersucht wurde, weshalb im Zeitpunkt der Begutach-

tung durch Dr. med. G._______ keine ausreichende somatische Abklärung 

des Gesundheitszustands des Beschwerdeführers vorlag. Eine solche 

wäre jedoch – wie bereits ausgeführt – bei der Stellung einer Diagnose aus 

dem Formenkreis der somatoformen Schmerzstörungen grundsätzlich vo-

rausgesetzt. 

5.3.3 Da es an einer ausreichenden, aktuellen somatischen Abklärung des 

Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers fehlte, blieben die Ausfüh-

rungen von Dr. med. G._______ bei der Prüfung der Diagnosekriterien der 
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anhaltenden somatoformen Schmerzstörung nach ICD-10 F 45.40 ent-

sprechend vage. So hielt er zum Diagnosekriterium Nr. 2: “Wenn somati-

sche Störungen vorhanden sind, erklären sie nicht die Art und das Aus-

mass der Symptome, das Leiden und die innerliche Beteiligung des Pati-

enten“ fest, dass die beim Beschwerdeführer “allfälligen“ organischen Kor-

relate die vorhandene Schmerzsymptomatik “offenbar“ nicht ausreichend 

erklärten, womit das Kriterium erfüllt sei. Dabei verwies er auf “entspre-

chende Fachberichte“. Nähere Angaben, welche ärztlichen Einschätzun-

gen hier gemeint sind, machte er nicht. 

5.3.4 Im Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass die bei sämtlichen psychi-

atrischen Diagnosen neu anzuwendende Indikatorenrechtsprechung eine 

Gesamtbetrachtung erfordert, wobei sich die Arbeitsunfähigkeit aus dem 

Saldo aller wesentlichen Belastungen und Ressourcen ableitet (BGE 141 

V 281 E. 3.4.2.1; vgl. auch BGE 143 V 418 E. 5.2 ff.). Unter dem Indikator 

Komorbidität hat eine Gesamtbetrachtung der Wechselwirkungen und 

sonstigen Bezüge der diagnostizierten anhaltenden Schmerzstörung zu 

sämtlichen begleitenden krankheitswertigen Störungen zu erfolgen. In Prä-

zisierung von BGE 141 V 281 fallen alle Störungen unabhängig von ihrer 

Diagnose bereits dann als rechtlich bedeutsame Komorbiditäten in Be-

tracht, wenn ihnen im konkreten Fall ressourcenhemmende Wirkung bei-

zumessen ist (Urteil des BGer 9C_21/2017 vom 22. Februar 2018 E. 5.2.1 

mit Hinweis auf BGE 141 V 281 E. 4.3.1.3). Im Sinne der geforderten Ge-

samtbetrachtung hätten die somatischen Störungen des Beschwerdefüh-

rers, was eine entsprechende Abklärung voraussetzt, in die Ressourcen-

beurteilung miteinbezogen werden müssen, was jedoch nicht gemacht 

wurde bzw. mangels ausreichender Abklärungen auch nicht gemacht wer-

den konnte. Dr. med. G._______ begnügte sich damit, betreffend “allfällige 

somatische subjektive und objektive Befunde, Diagnosen, Therapien oder 

Arbeitsfähigkeit aus somatischer Sicht“ auf entsprechende fachärztliche 

Beurteilungen zu verweisen. Ausreichende und insbesondere aktuelle so-

matische Abklärungen bzw. Beurteilungen lagen aber wie bereits ausge-

führt nicht vor. 

5.3.5 Ferner ist festzuhalten, dass die beim Beschwerdeführer anamnes-

tisch erhobene Kontaktallergie auf Mehl und Hefe auch noch nicht ab-

schliessend untersucht wurde. Mit dem vom Beschwerdeführer eingereich-

ten Test (vgl. IV-act. 378), der erst nach dem Gutachten von 

Dr. med. G._______ vorlag, liess sich zwar nachweisen, dass offenbar 

keine Allergie auf «Mehl» besteht, wobei nicht weiter spezifiziert wurde, auf 
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welches Mehl getestet wurde. Ausserdem bleibt aufgrund dieses Tests un-

klar, ob eine Allergie auf Hefe besteht, da dies nicht getestet wurde. Der 

Aussage von Dr. med. H._______, Fachärztin für Innere Medizin und All-

gemeinmedizin, lassen sich diesbezüglich lediglich Vermutungen aber 

keine gesicherten Erkenntnisse entnehmen, wenn sie darauf hinweist, 

dass bei einer Hefeallergie häufig Kreuzreaktionen in Bezug auf Nüsse und 

Erdnüsse vorkämen, diese aber vorliegend negativ getestet worden seien 

(vgl. dazu die Stellungnahme vom 7. März 2019 [IV-act. 382]). Schliesslich 

ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer beschwerdeweise aus-

serdem geltend machte, dass er im April 2019 einen Schlaganfall erlitten 

und sich damit seine gesundheitliche Situation weiter verschlechtert habe 

(vgl. Beschwerde vom 19. August 2019 S. 5 [BVGer-act. 1 S. 5]); auch die-

ser Umstand floss nicht in die Beurteilung der Vorinstanz ein. 

5.3.6 Nach dem Gesagten kann auf das Gutachten von 

Dr. med. G._______ vom 12. Juli 2017 nicht abgestellt werden. Gleiches 

gilt für die Stellungnahme von Dr. med. D._______, Fachärztin für Psychi-

atrie und Psychotherapie beim Medizinischen Dienst der IVSTA, vom 

14. Dezember 2018 (IV-act. 370), welche das Gutachten von 

Dr. med. G._______ als voll beweiskräftig erachtete. Die aufgezeigten 

Mängel vermag auch die von der Vorinstanz nachträglich im Rahmen des 

Vorbescheidverfahrens eingeholte somatische Stellungnahme von 

Dr. med. H._______, Fachärztin für Innere Medizin und Allgemeinmedizin, 

vom 23. Mai 2019 nicht zu beseitigen. Dr. med. H._______ stellte in soma-

tischer Hinsicht gestützt auf das interdisziplinäre Gutachten von 

Dr. med. F._______ und Dr. med. G._______ vom 13. Mai 2013 fest, die 

Rückenbeschwerden seien untersucht worden, indem am 23. April 2013 

Röntgenbilder angefertigt worden seien. Auf eine MRI-Untersuchung sei 

hingegen damals anlässlich des Gutachtens verzichtet worden; die letzte 

Untersuchung habe am 8. November 1999 stattgefunden. Die neuste MRI-

Untersuchung vom 4. Mai 2017 zeige ein Fortschreiten der degenerativen 

Veränderungen der Wirbelsäule und des Prolaps L5/S1, was zu erwarten 

gewesen sei. Ein chronischer Prolaps könne ausserdem bei L4/L5 beo-

bachtet werden. Diese Untersuchungen seien aus medizinischer Sicht in-

teressant, um die Ursache der Schmerzen zu eruieren und eine allfällige 

Indikation für eine Operation zu stellen. Angesichts dieser Feststellungen 

hätte die Vorinstanz auf jeden Fall weitere Abklärungen in Bezug auf die 

somatischen Beschwerden des Beschwerdeführers treffen müssen, um 

den Gesundheitszustand des Beschwerdeführers umfassend feststellen zu 

können. 
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5.3.7 Zusammengefasst lassen die der Verfügung vom 17. Juni 2019 zu-

grunde gelegten medizinischen Akten keine rechtsgenügende Beurteilung 

des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers 

zu, sodass die Rentenaufhebung gestützt auf Bst. a Abs. 1 SchlBest. IVG 

vorliegend nicht geschützt werden kann. Um den Rentenanspruch des Be-

schwerdeführers beurteilen zu können, ist zunächst eine richtige und um-

fassende Abklärung des medizinischen Sachverhalts erforderlich. 

5.4 Im Ergebnis erweist sich der medizinische Sachverhalt bis zum Verfü-

gungserlass nicht rechtsgenügend abgeklärt und der diesbezügliche Auf-

trag des Bundesverwaltungsgerichts gemäss Urteil vom 25. Mai 2016 als 

nicht erfüllt. Bei dieser Sachlage kann nicht auf die Abnahme weiterer Be-

weise verzichtet werden. Die Angelegenheit ist daher an die Vorinstanz zu-

rückzuweisen, damit sie die notwendigen weiteren Untersuchungen und 

Abklärungen in die Wege leiten kann. Um eine vollständige und umfas-

sende Beurteilung des Gesundheitszustands und der Arbeitsfähigkeit des 

Beschwerdeführers zu ermöglichen, erscheint, wie vom Beschwerdeführer 

beantragt, nach Aktualisierung des medizinischen Dossiers die Durchfüh-

rung einer interdisziplinären medizinischen Begutachtung unumgänglich, 

dies in den Fachbereichen Innere Medizin, Rheumatologie und/oder Ortho-

pädie, und Psychiatrie. Ob neben den genannten Fachdisziplinen auch 

noch weitere Spezialisten beigezogen werden, ist dem pflichtgemessen Er-

messen der Gutachter zu überlassen, zumal es primär ihre Aufgabe ist, 

aufgrund der konkreten Fragestellung über die erforderlichen Untersu-

chungen zu befinden (vgl. dazu Urteil des BGer 8C_124/2008 vom 17. Ok-

tober 2008 E. 6.3.1). Mit der polydisziplinären Begutachtung kann sicher-

gestellt werden, dass alle relevanten Gesundheitsschädigungen erfasst 

und die daraus jeweils abgeleiteten Einflüsse auf die Arbeitsfähigkeit wür-

digend in einem Gesamtergebnis ausgedrückt werden (vgl. dazu SVR 

2008 IV Nr. 15 S. 44, E. 2.1; Urteil des BVGer C-2713/2015 vom 13. Okto-

ber 2016 E. 5.1). 

5.4.1 Die gutachterliche Beurteilung der psychischen Leiden des Be-

schwerdeführers und deren Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit hat da-

bei in Anwendung der Standardindikatoren gemäss neuer bundesgerichtli-

cher Rechtsprechung zu erfolgen, wobei unter dem Indikator Komorbidität 

im Sinne einer Gesamtbetrachtung auch allfällige im konkreten Fall res-

sourcenhemmende somatische Störungen zu berücksichtigen sind (vgl. 

Urteil des BGer 9C_21/2017 E. 5.2.1 mit Hinweis auf BGE 141 V 281 E. 

4.3.1.3). Weiter ist abzuklären, ob der Beschwerdeführer aufgrund einer 

allfälligen Kontaktallergie in seinem bisherigen Beruf noch tätig sein kann 
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und ob respektive inwiefern der vom Beschwerdeführer geltend gemachte, 

erlittene Schlaganfall eine Auswirkung auf die Arbeitsfähigkeit hat. 

5.4.2 Die polydisziplinäre Begutachtung hat vorliegend in der Schweiz zu 

erfolgen, zumal die Abklärungsstelle mit den Grundsätzen der schweizeri-

schen Versicherungsmedizin vertraut sein muss (vgl. dazu Urteil des BGer 

9C_235/2013 vom 10. September 2013 E. 3.2; Urteile des BVGer  

C-5862/2014 vom 5. April 2016 E. 5.2 und C-329/2014 vom 8. Juli 2015 

E. 5.3.1 je mit Hinweis auf C-4677/2011 vom 18. Oktober 2013 E. 3.6.3). 

Dem Beschwerdeführer ist das rechtliche Gehör zu gewähren und es ist 

ihm Gelegenheit zu geben, Zusatzfragen zu stellen (BGE 137 V 210 

E. 3.4.2.9 S. 258 ff.). Gründe, welche eine Begutachtung in der Schweiz 

als unverhältnismässig erscheinen liessen, sind vorliegend keine ersicht-

lich. Des Weiteren erfolgt die Gutachterauswahl bei polydisziplinären Be-

gutachtungen in der Schweiz nach dem Zufallsprinzip gemäss Zuwei-

sungssystem «SuisseMED@P» (vgl. dazu BGE 139 V 349 E. 5.2.1 und 

Art. 72bis Abs. 2 IVV), was im Interesse der Verfahrensbeteiligten liegt. 

5.4.3 Eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur weiteren Abklä-

rung des Sachverhaltes (Art. 43 Abs. 1 ATSG) ist unter diesen Umständen 

möglich, da sie in der notwendigen Beantwortung der bisher ungeklärten 

Frage nach den Auswirkungen des Gesundheitszustandes auf die Arbeits-

fähigkeit begründet liegt (vgl. BGE 137 V 210 E. 4.4.1.4). Die Vorinstanz 

hat mithin vor Verfügungserlass keine umfassende medizinische Beurtei-

lung eingeholt, obwohl eine solche geboten gewesen wäre. 

5.4.4 Würde eine gravierend mangelhafte Sachverhaltsabklärung im Ver-

waltungsverfahren durch Einholung eines Gerichtsgutachtens im Be-

schwerdeverfahren korrigiert, bestünde die konkrete Gefahr der uner-

wünschten Verlagerung der den Durchführungsorganen vom Gesetz über-

tragenen Pflicht zur Abklärung des rechtserheblichen medizinischen Sach-

verhalts auf das Gericht mit entsprechender zeitlicher und personeller In-

anspruchnahme der Ressourcen (BGE 137 V 210 E. 4.2). 

5.5 Im Ergebnis ist die Beschwerde somit gutzuheissen und die Verfügung 

vom 17. Juni 2019 ist aufzuheben. Die Sache ist zur Durchführung der not-

wendigen medizinischen Abklärungen, erneuten Prüfung des Leistungsan-

spruchs und zur Verfügung über den Anspruch des Beschwerdeführers auf 

Leistungen der Invalidenversicherung an die Vorinstanz zurückzuweisen. 

http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=8C_690%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-V-210%3Ade&number_of_ranks=0#page210


C-4193/2019 

Seite 23 

Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanz im Falle einer sich ab-

zeichnenden Rentenherabsetzung oder Aufhebung mit dem Beschwerde-

führer ein persönliches Gespräch im Sinn von Rz. 1004.2 KSSB durchzu-

führen hat (vgl. dazu E. 4.3 hiervor und die ausführlichen Ausführungen im 

Urteil des BVGer C-3507/2014 E. 5 ff.).  

6.  

Zu befinden bleibt noch über die Verfahrenskosten und eine allfällige Par-

teientschädigung. 

6.1 Die Verfahrenskosten sind bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder 

die Verweigerung von IV-Leistungen nach dem Verfahrensaufwand und un-

abhängig vom Streitwert im Rahmen von 200-1'000 Franken festzulegen 

(Art. 69 Abs. 1bis IVG). Die Verfahrenskosten werden in der Regel der un-

terliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Rückweisung der 

Sache an die Verwaltung zu erneuter Abklärung und neuer Verfügung gilt 

im Sozialversicherungsrecht praxisgemäss als volles Obsiegen der Be-

schwerde führenden Partei (BGE 137 V 210 E. 7.1 und 132 V 215 E. 6). 

Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind dem Beschwerdeführer keine 

Kosten aufzuerlegen. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvor-

schuss in der Höhe von Fr. 800.- ist ihm nach Eintritt der Rechtskraft des 

vorliegenden Entscheids auf ein von ihm bekannt zu gebendes Konto zu-

rückzuerstatten. Einer unterliegenden Vorinstanz sind gemäss Art. 63 

Abs. 2 VwVG ebenso wenig Verfahrenskosten aufzuerlegen. 

6.2 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden 

Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr er-

wachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen 

(Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 des Reglements vom 

21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundes-

verwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Parteientschädigung um-

fasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Ausla-

gen der Partei, wobei unnötiger Aufwand nicht entschädigt wird (vgl. Art. 8 

Abs. 1 und 2 VGKE). 

Der Beschwerdeführer war im vorliegenden Verfahren anwaltlich vertreten, 

weshalb ihm zu Lasten der unterliegenden Vorinstanz eine Parteientschä-

digung zuzusprechen ist. Da keine Kostennote eingereicht wurde, ist die 

Parteientschädigung unter Berücksichtigung des aktenkundigen und gebo-

tenen Aufwands, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des 
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vorliegend zu beurteilenden Verfahrens, sowie dem durchgeführten einfa-

chen Schriftenwechsel und in Anbetracht der in vergleichbaren Fällen ge-

sprochenen Entschädigungen auf Fr. 2’800.- festzusetzen.  



C-4193/2019 

Seite 25 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Die Beschwerde wird in dem Sinn gutgeheissen, dass die angefochtene 

Verfügung vom 17. Juni 2019 aufgehoben und die Sache zur weiteren Ab-

klärung im Sinn der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der vom Beschwerdeführer 

geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 800.- wird ihm nach Eintritt 

der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückerstattet. 

3.  

Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschä-

digung in der Höhe von Fr. 2'800.- zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an: 

– den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Formular Zahl-

adresse) 

– die Vorinstanz (Ref-Nr. […]; Einschreiben) 

– das Bundesamt für Sozialversicherungen (Einschreiben) 

 

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen. 

 

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin: 

  

Michael Peterli Sandra Tibis 
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Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-

rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 

BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten 

Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der 

Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder 

konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die 

Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be-

weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid 

und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in 

Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

 

Versand: 


